
Stadtwerke Dachau 
Strom Erdgas Wasser Abwasser Verkehr Bäder 

Einstellvertrag Fahrrad pa rkha US Bahnhof Dachau

1. Vertragspartner
Vor- und Nachname des Mieters - Mieter genannt-

Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort 

Telefon/Fax/Email 

Name des Vermieters - SWD genannt -

Stadtwerke Dachau 
Eigenbetrieb der Stadt Dachau Art. 88 BayGO 
Brunngartenstr. 3, 85221 Dachau 
Tel. 08131/7009-0, Fax. 08131/7009-60, info@stadtwerke-dachau.de 

2. Vertragsinhalt
Die SWD vermieten an den Mieter einen Fahrrad-Dauerstellplatz zu einem jährlichen Entgelt von 80 Euro einschließlich der 
gesetzlich geschuldeten Umsatzsteuer. Zuzüglich ist einmalig ein Pfand in Höhe von 1 O Euro für die Überlassung der Hilfsmittel (z. B. 
Magnetkarte) zu hinterlegen. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Dauerparker im Fahrradparkhaus Bahnhof/Brennerstraße 
sind Bestandteil dieses Vertrages. Diese wurden dem Mieter ausgehändigt und sind von diesem zur Kenntnis genommen und akzep
tiert worden. Ergänzend gelten die am Fahrradparkhaus veröffentlichten Nutzungsbedingungen und die Hausordnung der P+R-Anlage 
Bahnhof, die entsprechend einsehbar sind.
Das Mietverhältnis beginnt am

3. Einwilligung Datenschutz
Zustimmung gemäß § 4 BDSG
Der Erfassung, Speicherung und Verarbeitung meiner Daten im Rahmen des Einstellvertrages stimme ich gemäß § 4a BDSG zu.

Ich bin darüber hinaus einverstanden, über Neuigkeiten der Stadtwerke Dachau informiert zu werden 

Ich möchte keine weiteren Informationen 

4. SE PA-Lastschriftmandat

Ich ermächtige/Wir ermächtigen die Stadtwerke Dachau, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. zu
gleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften
einzulösen.

Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Be
trags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Sollte mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweisen und dadurch den Stadtwerken Dachau weitere Kosten entstehen,
werde/n ich/wir diese auf Anforderung unverzüglich erstatten.
Zahlungsempfänger: Stadtwerke Dachau
Sparkasse Dachau - Konto: 380 902 171 - BLZ: 700 515 40 - IBAN: DE58 7005 1540 0380 9021 71 - Swift-BIC: BYLADEM 1DAH

Vor- und Nachname des Kontoinhabers 

Kreditinstitut 

Datum 

5. Widerruf

IBAN

BIC 

Unterschrift 

X 

Sofern es sich bei dem Mieter um einen Verbraucher im Sinne des § 13 BGB handelt, hat dieser das Recht, binnen vierzehn Tagen oh

ne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage am dem Tag des Vertragsschlusses.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Stadtwerke Dachau, Brunngartenstraße 3, 85221 Dachau, Telefon 08131/7009-0,

Telefax 08131/7009-60, Email info@stadtwerke-dachau.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief,

Telefax oder Email) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster

Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mittei

lung über die Ausübung des Widerrufsrechtes vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten

(mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene,

günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an

dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zah

lungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes

vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

6. Unterschriften
Ort

Ort 

Datum Unterschrift Mieter 

Datum Unterschrift SWD 

mailto:info@stadtwerke-dachau.de
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